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BEANTWORTUNG DER PARLAMENTARISCHEN ANFRAGE 

der Abgeordneten DOLINSCHEK, Dr. PARTIK-PABLE 

an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend AKTION 8000 - Akademikertraining 

(Nr. 1518/,n 

Zur Anfrage möchte ich einleitend darlegen: 

Durch die sich ständig verschlechternde Arbeitsmarktlage stellen 

nicht. nll r körper 1 j ehe und psych ische Beh j nderungen, sondern auch 

Langzeitarbeitslosigkeit, vorgerücktes Alter, fehlende bzw. inadä­

quate Praxis oder Ausbildung, Faktoren dar, die eine erfolgreiche 

Vermit.tlung he- und verhindern. 

nie Aufgabe lInd Pflicht der Arbeitsmarktverwaltung besteht nun 

darin, auf den Bedarf des Einzelnen ahgestimmte Hilfeleistungen 

anzubieten und Instrumente 7.U entwickeln, die diesen Benachteili­

gungen entgegenwirken. 

Die zeitlich befristeten, personenbezogenen und vermittlllngsunter­

stiiL7,en(h-~n Förderllngpni rn fLdlmpn ner Aktion 8000 llnd dps Akaderni­

kertrainiungs sind 7.wei TnstnllHF!nt.e, durch die oaebeii:smarktpoli­

tischen Problemgruppen dpr (Wieder-)F,jnstjeg ins Berufsleben 

ermöglicht werden soll. 

niese Vorgangsweise beruht auf Richtljnien, die mit dem Beirat für. 

Arbeitsmarktpolitik abgestimmt wurden. 
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In diesen Richtlinien ist ausdrücklich festgehalten, daß die 

arbeitsmarktpolitische Zielsetzung dieser Fördermaßnahmen nicht 

nur in der Weiterbeschäftigung beim selben Beschäftigungs- oder 

Ausbildungsträger sondern auch in der allgemeinen Verbesserung der 

Vermittlungschancen (anschließende Vermittlung in einen Betrieb) 

liegt. 

Aufgrund di0ser untet-schif~dl ichpn arhp.i tsrnrtrkt.politischen Funk­

tionen ist keine üher den Zeitraum der vereinbarten Beschäfti­

gungsverpflichtung hinausgehende verpflichtende Ubernahme in ein 

reguläres Dienstverhältnis vorgesehen. 

Eine Evaluierungsstudie über die AKTION 8000 bestätigt außerdem, 

daß das arbei.tsmarktpolitische Ziel einer dauerhaften Integration 

in den Arbeitsmarkt auch ohne eine derartige Verschärfung der 

Fördervoraussetzungen jn hervorragender Weise erreicht wird. I,aut 

dieser Studie finden im Anschluß an die geförderte Beschäftigung 

50% der geförderten Personen eine Weiterbeschäftigung ohne Ar­

beitsmarktförderung. 

Arbeitslose, die eine Trainingsmaßnahme absolvieren, stehen in 

einem Ausbildungs- und nicht in einem Dienstverhältnis. Personen 

die im Rahmen der AKTION 8000 gefördert werden, erhalten von ihrem 

Di.enstgeber einen hefristeten Djenstvertrag, der mit dem Ende des 

vereinbarten Beschäftigungszeitraumes ausläuft, ohne daß eine 

Kündigung ausgesprochen werden muß. In beiden Fällen kann also für 

die weitere berufliche Karriere der Absolventen/inhen kein Nach­

teil durch eine allfällige negative Beurteilung entstehen. 

Frage 1: 

1st es richtig, daß pin Arhpitgeher weder mehrerp Ma10 hinter-

e -j nd n d (~,- f~i tl (~ F Ci n] e n Ifl (] d IJ S d (' r AI': T ION P, 0 0 0 no eh aus d e!Tl A k ade m j -

kertraining erhalh~n soll und auch eine abwechselnde Inanspruch­

nahrnp diesf~r FördenHl9smöglichkeiten nicht vorgesehen ist? 
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Antwort: 

Beide Förderungsmaßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung sind mit der 

Errejchung arheitsmarktpoliti_scher Zielsetzungen verknüpft und 

stellen keine allgemeine Suhventionierung der verschiedenen Be­

schi~fti9\lnqs- I1TH1 All...,", idungsträger dar. 

Die Gewährung der Beihilfen erfolgt daher jeweils im Einzelfall 

nach eingelH-'ndpr arhpit-sllldl-kL[I01 itisc~her R(~llrtpi 1ung durch die 

Dienststellen der Arheitsmarktverwaltung und richtet sich nicht 

nach den Wünschen und Bedürfnissen der je~eiligen Beschäftigungs­

oder Aushildungsträger. 

Dies wird auch dadurch bestätigt, daß hei Förderungen im Rahmen 

des Akademikertrainings lediglich die Teilnehmer/innen eine Bei-

h i 1 fe zur Deckung des Lehensunt_erhal t_es erha 1 ten. Die Betriebe, 

b?:w. Einricht\Jngpn in denen das Training durchgeführt wird, erhal­

ten keine Beihilfe. 

Rei Fönh~rllngen im Rahmpn dpr AKTION 8000 erhalt:en gemeinnUt7.:ige 

VPt"P1 ne und Ei nri chLungen ei nen J.ohnzllschuß für die Beschäft_igung 

pi np 1- hf~S ti mmten, namen t li eh genannten Person. Gemä ß den R ;r.ht­

linien der AKTION 8000 darf i.n den letzten vier Monaten vor der 

EinsteJlung des geförderten Dienstnehmers keine Personalredllktion 

in dpsfien 'T'ätigkeitsh(,rf'ich vorgenomrn(-~n werden. Oadurr.h wird die 

ununterhror.hene Besetzung eines Arbeitsplatzes mit geförderten 

Personen vermieden. 

Von dieser Regelung sind lediglich Arheitsplätze ausgenommen, hei 

denen im Einvernehmen mit den zuständigen stellen der Arbeits­

marktverwaltung festgelegt wird, daß sie auschließlich der Verbes­

serung de r Ve rm i t. t 1ungsr'hancr=·n illl f dem rpgu l.i rpn A rhe it_sma rkt 

riienpn. 
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In Einzp}L:illen ki'lnn es untpr folgenoen VorrJussetzungen arbeits­

marktpol jt i sc:h ourchaus 7w(C~c:km.ißj 9 sein, eine Förderung ~m Rahmen 

der AKTION ROOO mit. pinpm Akaopmikertrainig zu koppppln: 

* Bei Pprsonpn mit hesonopren Einglieoerl1ngsschwiprigkei.tpn muß 

7. • R. cl i (~ Ei gnu ng fii r df"n vo rgpsphpn Ticit: i gke i tsbere ich abgek lä rt 

weropn. 

* Im Zuge vori'lngehender Beratungs- lInd Vermittlungsbemühungen ist 

oip direktp (lh0rnahmp dpr gpfördprtpn Pprson in ei.n Dienstver­

h;;i 1 tni s ohnf-~ Be ih i 1 rf:.ngpwi~ h rung bzw. f~i np a nderwei tige Vermi tt­

]11ng auf einen regu]ärpn Arbeitsplatz nicht möglich. 

Frage 2: 

W;p wird dprzeit sichprgpstellt, daß eln permanenter oder ab­

wpc:hsp]nder Bezug djespr Förderungen nicht möglich ist? 

Antwort: 

Die Beihilfengewährungen wprden im EDV-Datensatz der einzelnen 

Personen in einem speziellen Fördersegmpnt eingptragen. Diese 

Datpn können bei df~r Prüfung pi nes npuprl ic:hpn Ansuchens jPderzpit 

abgpfragt. w(-'ropn. 

Förderungpn im Ri'lhmen dpr AKTION 8000 wprden außerdem im Betriebs­

dat.ensat7 pingptragpn IJnO könnpn ehenfalls jederzeit überprüft 

wprden. 7ousät"zl ich wRrdpn von dpn bRihi 1 fpngpw.ihrendpn stel len der 

Arbeitsmarktvenv,) 1 tung noch schrift] iche Aufzeichnungen über die 

FörderlJng einzelner Retr;pbp, Vereinp und sonstiger Einrichtungen 

gpführL. 

Eine arbpitsmarkLpolitisch nicht gerechtfprtigte Inanspruchnahme 

von Förde rungr-'n c1pr Arbe -j tsmi'J rktverwi'll tlmg dll rch ein7.e 1 ne Beschä f­

tigungs- b7.W. AllSb i 1 dungstr.igpr kann daher ausgeschlossen werden. 
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Fraqp 3: 

wie wird insbesondere Uberpriift, daß AKTION 8000 und Akademiker­

I t'd 1 ni Tlg Tl i ('hl d llW(·('hsf' 1 na in Anspt'IJch gpnornl1l(-~n w(~rden können? 

Antwort: 

Wurde bereits mit Beantwortung der Frage 2 erledigt .• 

Ft',HJI' 4: 

Welche Maßnahmen werden sie setzen, um elne längerwährende Be­

schäftigung als die jeweils notwendige Mindestzei.t bei beiden 

Förderungsvarianten zu gewährleisten? 

Antwort: : 

Wie ich bereits 1.n dpr F;inlpitllng erwähnt habe, liegt. die arbeits­

marktpolitische ZielsptzlJng beider Förderllngsvarianten nicht nur 

in der Weiterbeschäftigung beim seI ben Beschäftigungs- oder Aus­

bildllngsträger sondern auch in der allgpmpi.nen Verhesserung der 

Vprmittlungschancen. 

Unter Berücksi eht igung der bi sher mit beiden Förderinst.rumenten 

erzielten positiven arheitsmarktpoliti.schen Effekte sehe ich daher 

keine Veranlassung, dip dprzpit für einp Bpihilfpngewährung ge]­

Lf~nden VO'-itusset7.ungpn und Rahmenb(~dinglJngen zu ändern. 

Bf'; el ner über fi Monatf~ hi ndllsgphenden Fördf~rllng i.m Rahmen des 

Akademi kertra 1.n i ngs muß sich der jewe i 1 ig'~ Ausbj Idungsträger 7.udem 

verpflichten, die geför(3erte Person nach Auslaufen der Förderung 

1n ein nicht gefördp,-tf'-s, illJsbi ldungsad,iqllat.es Dienst:verhi=ilt.nis 

zu übernehmen. Ei ne best: i rnmte Dauer d 1('...,'--:-; iJ u~nst.verhä J tn:i sses 

k a n n cl a d 1l reh a b p r ni rh t 9 p w ;i h ,- 1 ei s I: e L w (-' r d P. Tl • 
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Dip DipnRtRLpllf·~n dPI- i\dH·iI.Rl1ldl-ktvprwi11Lung hi1ben aber Relbstver­

RL~nCll ;~h Clie Mögl ;~hkf'~l t Tlilch7.uprüfen, inwieweit gefördert:e 

PprRonen von den einzelnen RPR~hi=iftigungR- und AllsbildungRträgern 

in f-"i n Diluerd i enRtverhij 1 n; s jibf>rnommeTl wurden. Vom F.rgebnis dieser 

Uberprüfung können dann wpit-f">rp Rpihilfengf:>wi'ihrungen i'lbhängig 

g(·~macht w(~I-dpn. 
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